
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/4/21 11Os253/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1966

Norm

StVO 1960 §20 IC2

Rechtssatz

Die gemäß dem § 20 Abs 1 StVO an einer Straßenkreuzung gebotene Geschwindigkeit hängt von den besonderen

Umständen einer jeden Kreuzung, nicht zuletzt von der Breite der kreuzenden Straßen und den jeweiligen

Sichtverhältnissen ab. Eine Verallgemeinerung ist somit gerade hier nicht am Platze.
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